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Mai 1940. XIII. Jahrgang Nr. 5

"FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Organisation und Einsatz der Bäckerkompagnien.
Von R.Banz;, Oblt. in einer Bäcker-Kp.

Das Brot, eines unserer wichtigsten Nahrungsmittel, bildet nicht nur im Zivil-
leben, sondern auch und sogar in vermehrtem Masse im Militärdienst eine wesent-
liehe Grundlage einer gesunden Ernährung. Schon von jeher wird dem Brot eine
besondere Bedeutung zugemessen. Die Sicherstellung der Brotversorgung der Zivil-
bevölkerung wie auch der Armee ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer
Behörden. In weitsichtiger Weise sind die Vorkehren für die Getreide- und Brot-
Versorgung in unserem Lande schon seit einer Reihe von Jahren getroffen worden.
(Förderung des vermehrten Anbaues von Inlandgetreide, Subventionierung von
Silobauten, Erhöhung der Pflichtlager der Mühlen, Erhöhung der Mehlausbeute auf
80 o/o etc.) Dank dieser Massnahmen und der Sicherstellung einer ungehinderten
Einfuhr von Auslandgetreide auch im Kriegsfalle wurde das Problem der Brot-
Versorgung in zuversichtlicher Weise gelöst.

Es ist klar, dass das im Zivilleben konsumierte Brot für die Versorgung der
Armee nicht in Frage kommt. Die Bäckerkompagnien erbacken ausschliesslich ein

sog. F e 1 d b r o t. In Bezug auf die Qualität besteht kein Unterschied, da das

genau gleiche Mehl verbacken wird. Es unterscheidet sich vom Zivilbrot im wesent-
liehen darin, dass es infolge der längeren Backdauer (DA Std. statt 45—50 Min.)
eine dicke, dunkelbraune Kruste und einen harten Boden aufweist. Die feste Kruste
hat den grossen Vorteil, dass das Innere des Brotes, Krume genannt, viel länger
frisch und deshalb auch bekömmlicher bleibt. Im Gegensatz zum Zivilbrot, das

gewöhnlich am gleichen Tage konsumiert wird, werden an das Feldbrot sehr grosse
Anforderungen gestellt. Nur ein stark ausgebackenes und gut verkühltes Brot ver-
mag den langen Transportweg von der Bäcker-Kp. bis zum einzelnen Mann aus-
zuhalten. Bei sachgemässer Behandlung muss ein Feldbrot auch noch nach acht

Tagen genussfähig und bekömmlich sein.
Bei der Mobilmachung mussten die Bäckereien am 1. Mob. Tag ab 18.00 Uhr

für einen ununterbrochenen Betrieb von 36 Stunden zur Verfügung gestellt werden.
Im Aktivdienst werden die Bäckereien in der Regel während 16 Stunden bean-

spracht, sodass der Zivilbäcker immer noch die Möglichkeit hat, seine Privat-
kundschaft zu bedienen. Zur weitern Vorbereitung gehörte der Abschluss von
Lieferungsverträgen mit den nächstgelegenen Mühlen. Die anderen Naturalien
(Hefe, Salz) müssen vom Bäckereibesitzer zur Verfügung gestellt werden. Deren
Entschädigung ist im Backlohn, der für 100 kg verbackenes Mehl berechnet und
ausbezahlt wird, inbegriffen.
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